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Anlage:  Umweltbericht zum Bebauungsplan „Solarpark Untermarchtal“, Gemeinde Untermarchtal, 

Büro Menz Umweltplanung, Tübingen vom 12.02.2026 
 
   SolPEG Blendgutachten Solarpark Untermarchtal, Analyse der potenziellen Blendwirkung, 

Hamburg vom 08.08.2025 
 
  Standortuntersuchung Photovoltaik-Anlagen in der freien Landschaft, Standortuntersu-

chung in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Büro Künster, Reutlingen vom 
29.06.2010 

 
 
 Vorbemerkung 

Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, verändert sich die Gesetzeslage 
schnell. Nachfolgend stellen wir kurz die wesentlichen überörtlichen Entscheidungen und 
Gesetzesänderungen zur Bewertung und Abwägung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes dar: 
 
- Mit der im Osterpaket beschlossenen EEG-Novelle, die am 01.01.2023 in Kraft getreten ist, 

sind gemäß § 2 Freiflächenphotovoltaikanlagen im überragenden öffentlichen Interesse 
und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu 
Treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die 
jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.  

- Des Weiteren sind seit dem 01.01.2023 Freiflächenphotovoltaikanlagen bis zu einer Breite 
von 200m entlang von Autobahnen und zweigleisigen Schienenstrecken gemäß §35 Abs. 1 
Nr. 8 BauGB privilegierte Bauvorhaben und sollen so zu einer Beschleunigung des Aus-
baus der Erneuerbaren Energien im Rahmen der Klimaschutzziele des Klimaschutzgeset-
zes führen. 
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1. Angaben zur Gemeinde 
Die Gemeinde Untermarchtal gehört zum Alb-Donau-Kreises und liegt ca. 3 km westlich 
der Stadt Munderkingen. Die Stadt Ulm liegt ca. 35 km nordöstlich und ist über die B 311 in 
ca. 40 Minuten erreichbar. Die Gemeinde ist insbesondere wegen ihrem Kloster bekannt. 
Die Einwohnerzahl beträgt insgesamt 862 Einwohner (Quelle: Statistisches Landesamt Ba-
den-Württemberg, III/2025). 
 

 
2. Ziel und Zweck der Planung  
 Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie der dazu 
erforderlichen Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden.  

 
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil aus erneuerbaren Ener-
gien erzeugten Stromes bis zum Jahr 2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu 
erhöhen, plant der Vorhabenträger die ABO Energy GmbH & Co. KGaA die Errichtung ei-
ner Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich der B 311 in den Gewannen Rübteile sowie 
Innere und Äußere Ellenhaldenäcker. 
 
Die Flächen sind im Eigentum Privater und werden von der ABO Energy GmbH & Co. 
KGaA als Vorhabensträger zur Umsetzung der Anlage zur Verfügung gestellt. Der Vorha-
benträger hat das Projekt in der Gemeinderatssitzung am 10.09.2024 vorgestellt. Das 
Vorhaben liegt nicht im nach dem EEG (Erneuerbares Energie Gesetz) definierten be-
nachteiligten Gebiet. Es ist vorgesehen den Strom mittels PPA (Power Purchase Agree-
ment) Vertrag direkt einen Abnehmer in der Umgebung zu liefern. Insgesamt könnten auf 
der Fläche ungefähr 29 Mio. kWh/a produziert werden. Damit könnten ca. 8.300 Haus-
halte/a (bei einer Annahme von 3.500 kWh/a/Haushalt) versorgt werden.   
 
Der Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung soll erhöht werden, um die Um-
stellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien weiter voranzubringen und ei-
nen wichtigen Beitrag zu den im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg verankerten Kli-
maschutzzielen zu leisten. Gleichzeitig sollen die Interessen der Landwirtschaft und des 
Natur- und Landschaftsschutzes gewahrt werden, indem sowohl besonders geeignete 
landwirtschaftliche Nutzflächen, auch hinsichtlich der Einstufung der Leistungsfähigkeit 
der Böden und in Bezug auf die wirtschaftliche Bedeutung für landwirtschaftliche Betriebe, 
als auch für den Natur- und Landschaftsschutz bedeutsame Flächen möglichst geschont 
werden. 
  
Öffentliche Belange 
Gemäß § 2 der am 01.01.2023 in Kraft getretene EEG-Novelle sind Freiflächenphotovol-
taikanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu Treibhausgasneutral ist, sollen die 
erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgü-
terabwägungen eingebracht werden.  

 Der Gemeinderat hat durch seine Abwägung im Rahmen dieses Bebauungsplanverfah-
rens den Interessenskonflikt zwischen Landwirtschaft und Energieversorgung zu Gunsten 
der Energieversorgung von erneuerbare Energien gegenüber dem Interesse der Landwirt-
schaft unter Berücksichtigung der in § 1 (a) BauGB genannten Vorschriften zum Umwelt-
schutz entschieden.    

 
 Erfordernis der Bauleitplanung 
 Photovoltaikanlagen sind nicht privilegiert und sind auch nicht typischerweise standortge-

bunden i.S. § 35 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BauGB. Die Zulässigkeit als sonstiges Vorhaben im 
Außenbereich nach § 35 Abs. 2 BauGB scheidet i.d.R. aus, da regelmäßig eine Beein-
trächtigung öffentlicher Belange vorliegen wird (Belange des Naturschutzes und der 
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Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Eigenart der Landschaft oder die Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes). 

 Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit kann daher nur im Wege der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes i.S.d. § 8 oder § 12 BauGB herbeigeführt werden. 

 
  
3. Verfahren 
 Der Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan im Regelverfahren nach § 30 

BauGB aufgestellt.  
 In der Sitzung des Gemeinderates am 10.09.2024 wurde mehrheitlich der Einleitung des 

Bebauungsplanverfahrens zugestimmt. 
 Mit Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2024 wurde der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 

(1) BauGB gefasst. Im Anschluss an den Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat wurde 
der Vorentwurf des Bebauungsplanes zusammen mit den speziellen artenschutzrechtli-
chen und umweltbezogenen Unterlagen erarbeitet. In der Sitzung des Gemeinderates am 
18.03.2025 wurde der Billigungsbeschluss des Vorentwurfes gefasst. Im Nachgang an die 
Sitzung, fand im Zeitraum vom 31.03.2025 - 09.05.2025, die Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB statt. Die in diesem 
Zeitraum eingegangenen Stellungnahmen können der Unterlagen „Stellungnahmen und 
Behandlung der Stellungnahmen entnommen werden. 

  
 Gegenüber dem Vorentwurf vom 18.03.2025 haben sich folgende Änderungen ergeben: 
 - Verkleinerung des Geltungsbereiches von ursprünglich 27,45 ha auf 19,64 ha (Die Flst.  
   Nr. 1270, 1272, 1275, 1226, 1232, 1240, 1242, 1244 und 1218 sind nicht mehr innerhalb  
   des Geltungsbereiches (technisch bedingt), und genaue Waldgrenze),    
 - Erweiterung Grundfläche von Gebäuden von 240 m² auf 350 m², 
 - Festsetzung der Ausgleichsmaßnahme „Entwicklung von Gebüschgruppen“ 
 - Festsetzung einer Sichtschutzmaßnahme entlang des Zaunes parallel zur B 311, 
 - Aufnahme Hinweis zur Geologie, 
 - Berücksichtigung des Waldabstandes im Norden. 
 
 
4. Überörtliche Planungen 
 
4.1 Landesentwicklungsplan 2002 
 Der Landesentwicklungsplan 2002 ordnet die Gemeinde dem „Ländlichen Raum im enge-

ren Sinne“ zu und formuliert folgende allgemeine Ziele und Grundsätze (Quelle: LEP 
2002, Kap. 2.2.).: 
Der ländliche Raum im engeren Sinne weist mit seinem hohen Freiraumanteil ein weithin 
agrarisch geprägtes Landschaftsbild auf. 
-  Der ländliche Raum im engeren Sinne ist so zu entwickeln, dass günstige Wohnstand-

ortbedingungen ressourcenschonend genutzt, ausreichende und attraktive Arbeits-
platz-, Bildung- und Versorgungsangebote in angemessener Nähe zum Wohnstandort 
bereitgehalten, der agrar- und wirtschaftsstrukturelle Wandel sozial verträglich bewäl-
tigt und großflächige, funktionsfähige Freiräume gesichert werden.  

-  Durch die hohe Erholungs-, Freizeit- und Umweltqualität vielerorts gegebenen günsti-
gen Wohnstandortbedingungen sind zu sichern, für die weitere Siedlungsentwicklung 
Flächen sparend, orts- und landschaftsgerecht zu nutzen und im Standortwettbewerb 
als Vorteil gezielt einzusetzen.  

-  Günstige Voraussetzungen für die Erholung und den Tourismus sollen genutzt werden 
und dafür erforderliche Infrastrukturangebote bereitgestellt werden. 

-  Gleichzeitig sind im Ländlichen Raum i.e.S. auch Entwicklungsaufgaben besonders 
wichtig, die zur Verbesserung der Standortvoraussetzungen für die weitere Entwick-
lung von Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsbereich betragen. Zur Erweiterung der 
Erwerbsgrundlagen sollen außerdem günstige Voraussetzungen für Erholung, Freizeit 
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und Tourismus genutzt und dafür erforderliche Infrastrukturangebote bereitgestellt wer-
den. Natur und Landschaft sollen dabei bewahrt und die naturräumlichen Vorausset-
zungen einer touristischen Entwicklung langfristig gesichert werden.  

 
4.2 Regionalplan 

In der Raumnutzungskarte der Gesamtfortschreibung des Regionalplanes vom 
05.12.2023 (genehmigt am 02.12.2024, in Kraft getreten am 20.12.2024) sind innerhalb 
des Plangebietes keine Darstellungen enthalten. 
 

  
Auszug Regionalplan Donau-Iller 05.12.2023 Raumnutzungskarte 

 
In der Sitzung des Planungsausschusses des Regionalverbandes Donau-Iller am 
05.04.2022 wurde beschlossen, die Streichung des Plansatzes B V 2.2 G (3) im Entwurf 
des Gesamtfortschreibung vorzunehmen sowie die zugehörige Begründung zu ändern um 
der Freiflächen-PV-Nutzung in der Region zukünftig entsprechend Raum zur Verfügung 
zu stellen. Darüber hinaus sollen Planungshinweiskarten für regionalbedeutsame Freiflä-
chen-PV Anlagen unter Berücksichtigung regionalplanerische und anderweitige Restriktio-
nen ausgearbeitet werden. 

 Der einstimmige gefasste Beschluss des Planungsausschuss zeigt den Planungswillen, 
Freiflächenphotovoltaikanlagen grundsätzlich den substanziellen Raum einzuräumen, um 
entsprechend den Bestrebungen des Bundes den Anteil aus erneuerbaren Energien er-
zeugten Stromes bis zum Jahr 2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu erhöhen. 

 
 In der erweiterten Planungshinweiskarte des Regionalverbandes Donau-Iller vom 

22.10.2022 ist die Fläche mit geringem Konfliktpotential dargestellt.  
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Erweiterte Planungshinweiskarte Regionalverband Donau-Iller 22.10.2022 

 
 
5.  Örtliche Planungen 
 

5.1 Flächennutzungsplan  
 Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan des Verwaltungsgemeinschaft Mun-

derkingen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Parallel zum Bebauungsplan muss 
daher der Flächennutzungsplan gemäß § 8 (3) BauGB geändert werden.  
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 Auszug FNP VG Munderkingen, rechtgültige Fassung Stand 2023 

 

 
17. Änderung FNP VG Munderkingen, Vorentwurf Stand 25.11.2025 
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6.  Angaben zum Plangebiet 
 

6.1         Geltungsbereich des Bebauungsplans  
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich ca. 200 m nordwestlich des Sied-

lungsrandes (Ehinger Straße / Römerweg) von Untermarchtal an der Gemarkungsgrenze 
zu Kirchen und Untermarchtal. Die Anlage soll nördlich der B 311 in den Gewannen In-
nere und Äußere Ellenhaldenäcker errichtet werden.  

 Gegenüber dem Vorentwurf vom 18.03.2025 wurde zwischenzeitlich von der Netze BW 
mitgeteilt, dass eine Erweiterung beim Netzanschluss technisch nicht möglich ist. Aus die-
sem Grund verkleinert sich der Geltungsbereich deutlich. Die Flst. Nr. 1270, 1272, 1275, 
1226, 1232, 1240, 1242, 1244 und 1218 sind nicht mehr innerhalb des Geltungsberei-
ches. Die Gesamtgröße reduziert sich damit um ca. 8 ha auf jetzt 19,64 ha. 

 Innerhalb des Geltungsbereiches liegen folgende Flurstücke Nr. 1216, 1216/2, 1200, 
1250, sowie die Flurstücke Nr. 1197 und 1249 (alle teilweise). 

  
 Das Plangebiet wird wie in nachfolgender Planzeichnung dargestellt, begrenzt: 
  

 
 
6.2 Örtliche Rahmenbedingungen 
 Die Fläche wird überwiegend landwirtschaftlich als Acker genutzt. Kleinere Bereiche sind 

Grünlandflächen. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich randbereichlich die Of-
fenlandbiotope Nr. 177234257319 Eschen-Feldgehölz Bannbühl N Untermarchtal, Nr. 
177234257325 Magerrasen beim Kalkofenmuseum Untermarchtal Nr. 177234257334 Ge-
hölze am Bannbühl NNO Untermarchtal und Nr. 177234257331 Kleines Feldgehölz mit 
Magerrasen Bannbühl Untermarchtal. Eine Beeinträchtigung findet nicht statt. Die Biotope 



 „Solarpark Untermarchtal“ Seite 9/15 
 1. Bebauungsplan  Begründung 20.01.2026 
 2. Örtliche Bauvorschriften  Entwurf 
 Gemeinde Untermarchtal, Alb-Donau-Kreis 2-1753 
 

 

■   K Ü N S T E R      S T A D T P L A N U N G 

werden als Pflanzbindung in Bebauungsplan gesichert.  Der Schutzabstand zwischen 
dem geplanten Zaun und den Biotopen beträgt mindestens 3,00 m.  

 Südwestlich angrenzend an den Bebauungsplan befindet sich das Naturdenkmal Nr. 
84251230006 Steinbruch und Magerrasen Kalkofen. In diesem Bereich befindet sich auch 
die FFH-Mähwiese Nr. 6510042546237616 Magerwiese nördlich Untermarchtal, nördlich 
Kalkofenmuseum. Eine Beeinträchtigung dieser Schutztypen findet nicht statt. 

 Ebenfalls südwestlich angrenzend an den Bebauungsplan befindet sich das FFH-Gebiet 
Nr. 7823341 Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen. Eine Beeinträchtigung findet 
nicht statt. 

 Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzgebietszone WSG 211 Munderkingen Zone III 
und IIIA. Innerhalb dieser Zone sind nach Rechtsverordnung (24.02.1995), Freiflächen-
photovoltaikanlagen nicht ausgeschlossen.   

 Der topographische Hochpunkt (574,00 m) innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich 
genau mittig. Von hier aus fällt das Gelände in alle Richtungen. Nach Norden um ca. 3 
Höhenmeter, nach Süden ca. 10 Höhenmeter, nach Westen um ca. 24 Höhenmeter und 
nach Osten um ca. 21 Höhenmeter.  

 
6.3 Standortalternativenprüfung 

Der Plangeber sieht es derzeit für die Gesamtgemarkung von Untermarchtal noch nicht 
als erforderlich an, eine flächendeckenden Standortkonzeption für die Suche von geeigne-
ten Flächen durchzuführen. Die Gemeinde setzt hier für mögliche zukünftige Freiflächen-
photovoltaikanlagen auf den im Planungsausschuss des Regionalverbandes Donau-Iller 
am 05.04.2022 beschlossenen Ansatz. 
Unabhängig davon wurden im Vorfeld unterschiedliche Flächen geprüft. Dabei wurden 
insbesondere Flächen untersucht, die bisher nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) eine Vorbelastung aufweisen (Konversionsflächen) oder Standorte die auf Flächen 
innerhalb einer Entfernung von 200 m zu zweigleisigen Schienenwegen und Autobahnen 
liegen (privilegierte Flächen). Da innerhalb des Gemeindegebietes keine zweigleisige 
Bahnstrecke (nur eingleisig), Autobahnen oder geeignete Konversionsflächen liegen, hat 
diese Suche kein Ergebnis gebracht.  
Insgesamt kann das Gemeindegebiet von Untermarchtal landschaftlich in einen nordöstli-
chen und einen südwestlichen Bereich aufgeteilt werden. Den Mittelpunkt bildet die Do-
nau und der Siedlungsbereich nördlich und südlich. Der nordöstliche Teil weist im Gegen-
satz zum südwestlichen Teil Waldflächen und die vielbefahrene Bundesstraße 311 auf. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat im Jahr 2010 eine Standortuntersuchung 
für Freiflächenphotovoltaikanlagen (Büro Künster 29.06.2010) in Auftrag gegeben.  
Im Ergebnis wurden damals insgesamt 7 Bereiche mit zusammen 71 ha, der 17 Suchflä-
chen als geeignet definiert und im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Auf diese wird voll-
umfänglich verwiesen (siehe Anlage). Die Fläche ist damals aus fachlich vorgeschlagenen 
Restriktionen (Siedlungsnähe und topographisch exponierte Bereiche) nicht als geeignet 
dargestellt worden. Von diesen beiden fachlich vorgeschlagenen Restriktionen, wird heute 
aufgrund der gegenüber damals bestehenden Gesetzeslage Abstand genommen.   
 
Aufgrund dieser Standortuntersuchung hat zum damaligen Zeitpunkt bereits eine Alterna-
tivenprüfung stattgefunden. Eine detailliertere Betrachtung findet an dieser Stelle nicht 
statt.    

 
 Der jetzige Standort ist insbesondere aufgrund der Nähe zur vielbefahrenen Bundes-

straße 311 und der damit einhergehenden Vorbelastung des Landschaftsraumes geeig-
net. Ca 1.3 km nordwestlich hat die Stadt Ehingen auf der Gemarkung Kirchen ebenfalls 
entlang der B 311 im Jahr 2023 einen Solarpark errichtet.  

 Grundsätzlich muss bei der Suche nach geeigneten Standorten stets die Belastung mit 
möglichen Immissionen auf die nächst gelegene schutzwürdige Bebauung berücksichtigt 
werden. Während beispielsweise für Windenergieanlagen die TA-Lärm genaue 
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Mindestabstände definiert, kann bei Freiflächenphotovoltaikanlagen höchstens der Grund-
satz so nah wie möglich, so weit wie nötig angesetzt werden. Ausschlaggebend für den 
Abstand hierbei sind im Gegensatz zum Lärm bei Windenergieanlagen für Freiflächen-
photovoltaikanlagen, insbesondere die Blendwirkung.  

 
Belange der Landwirtschaft  
Die Flächen werden derzeit als Grünland- und Ackerflächen landwirtschaftlich bewirt-
schaftet. Nach der Flurbilanz 2022 der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und 
ländlicher Raum sind die Flächen der Vorrangflur zugeordnet. Bei der differenzierteren 
Betrachtung der Bodenpotentialkarte ergibt sich folgendes Bild. Von den 19,64 ha (Gel-
tungsbereich Bebauungsplan) werden 19,17 ha landwirtschaftlich genutzt. Die restlichen 
0,47 ha sind Wege oder Gehölze. Von diesen 19,17 ha werden 6,08 ha (31,7 %) als Vor-
rangpotenzialfläche ausgewiesen. 11,30 ha (59,0 %) sind als Vorbehaltspotenzial I Flä-
che, 1,40 ha (7,3 %) als Vorbehaltspotenzial II Fläche, 0,39 ha (2,0 %) als Grenzpotenzial 
Fläche ausgewiesen. 
 
Da es sich bei dem Bebauungsplan um eine Freilandphotovoltaikanlage handelt, bei der 
nur ganz geringfügig eine Versiegelung der Fläche durch Gebäude für die technische Inf-
rastruktur erforderlich ist, fällt der Verlust an Flächen für die Bodenerhaltung äußert gering 
aus. Die Flächen unter und zwischen den Paneelen, sowie die Fahrwege werden nicht 
versiegelt. Damit wird dem Belang der Bodenerhaltung ausreichend Rechnung getragen.   
Durch die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage kann ein ökologischer Mehrwert durch 
den Verzicht auf Dünger und Pestizide sowie durch eine Verbesserung des Biotopver-
bunds durch Eingrünungsmaßnahmen mit Saumbereichen erzielt werden. Der Vorha-
bensträger wird die Möglichkeit der Bewirtschaftung der Flächen zwischen den Paneelen 
durch Tiere prüfen. Damit geht die Fläche nicht gänzlich der Landwirtschaft verloren.  
 
Der Eigentümer hat sich, wissend der Tatsache mit der Verschärfung der Flächenkonkur-
renz dennoch dazu entschlossen, seine Flächen zukünftig anders als heute zu bewirt-
schaften. Zum Schutz des derzeitigen Pächters der Fläche, hat der Eigentümer diesem 
eine Ersatzfläche angeboten.  
 
Gemäß § 2 EEG sind Freiflächenphotovoltaikanlagen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet 
nahezu Treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang 
in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 
 
Der Gemeinderat hat durch seine Abwägung im Rahmen dieses Bebauungsplanverfah-
rens sowie im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens, diesen Interessenskonflikt 
zu Gunsten der Energieversorgung von erneuerbare Energien gegenüber dem Interesse 
der Landwirtschaft entschieden.    

 
    
7. Umweltverträglichkeit 

 
7.1 Umweltbericht und Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahren ist ein Umweltbericht nach § 2 a BauGB zu er-
stellen. Aus der allgemeinverständlichen Zusammenfassung des Berichtes vom 
12.01.2026 wird zu den einzelnen Schutzgütern folgendes zitiert: 
 
„Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt  
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu Lärmimmissionen und es tritt elektromagne-
tische Strahlung in geringem Umfang auf. Erhebliche Beeinträchtigungen auf die mensch-
liche Gesundheit und das Wohnumfeld sind hierdurch nicht zu erwarten. Um 
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Blendwirkungen auf die südlich verlaufende B311 zu vermeiden, erfolgen Sichtschutz-
maßnahmen mittels blickdichtem Gewebe an der Umzäunung.  
 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einem Verlust von intensiv genutzten Acker-
flächen und kleinflächig zu einem Verlust von Saum- und Ruderalvegetation. Da unter den 
Solarmodulen extensiv genutztes Grünland entwickelt wird, sind die Eingriffe in die Fett-
wiese mittlerer Standorte nur temporär. Zudem kommt es zu einem Verlust von knapp 
zwei Revieren der Feldlerche. Zum Schutz dieser Art ist eine Bauzeitenbeschränkung so-
wie die vorgezogene Anlage von Ackerrandstreifen im Umfang von 0,9 ha vorgesehen. 
Direkt angrenzend an den Geltungsbereich konnten die streng geschützte Zauneidechse 
sowie die besonders geschützten Arten Waldeidechse und Blindschleiche festgestellt wer-
den. Beeinträchtigungen dieser Arten können vollständig durch Abstände zum Zaun und 
den PV-Modulen vermieden werden. Die v.a. in Äckern vorkommende, streng geschützte 
Pflanzenart Dicke Trespe (Bromus grossus) konnte im Plangebiet nicht nachgewiesen 
werden. Zur Minderung und zum Ausgleich der Beeinträchtigungen werden die Einfrie-
dungen kleintier-durchlässig gestaltet, im Bereich der Solarmodule wird extensiv genutz-
tes Grünland entwickelt. Um den Solarpark entsteht überwiegend eine artenreiche Saum-
vegetation und entlang des Wanderweges durch das Gebiet werden Gebüschgruppen ge-
pflanzt. 
 
Boden  
Im Plangebiet haben sich überwiegend tiefgründige Böden mit einer mittleren bis hohen 
Bedeutung hinsichtlich der Bodenfunktionen entwickelt. Durch den geplanten Solarpark 
kommt es zu kleinflächigen Versiegelungen und zu baubedingten Beeinträchtigungen die-
ser Böden. Diese Auswirkungen können durch Maßnahmen zum Schutz und zur Wieder-
herstellung von Böden gemindert werden.  
 
Wasser  
Das Vorhaben befindet sich in der Zone III des Wasserschutzgebiets „WSG 211 Munder-
kingen“. Trotz der kleinflächigen Versiegelungen durch die geplante PV-Anlage kann das 
Wasser weiterhin auf der Fläche versickern. Zudem ist die Verwendung von wasserdurch-
lässigen Bodenbelägen für u.a. Zufahrten vorgesehen. Es ist weder von einer Verringe-
rung der Grundwasserneubildungsrate noch von Verunreinigungen des Trinkwassers 
durch das Vorhaben auszugehen. Es befinden sich keine Oberflächengewässer im Um-
feld des Vorhabens.  
 
Klima, Luft  
Die Nutzung erneuerbarer Energien führt zu einer Reduktion von Treibhausgasen im Ver-
gleich zur Nutzung fossiler Energieträger. Durch das Vorhaben kommt es zu keinen er-
heblichen Beeinträchtigungen der Kaltluftentstehung und von Kaltluftbahnen mit sied-
lungsklimatischer Relevanz.  
 
Landschaft  
Das Vorhaben befindet sich in einem durch die angrenzende Bundes-straße B311 vorbe-
lasteten Raum. Entsprechend ist die Bedeutung der Fläche für das Landschaftsbild gering 
bis mittel. Im Nahbereich ist das Vorhaben v.a. von dem durch das Gebiet verlaufenden 
Wanderweg aus einsehbar. Die Fernwirksamkeit des Vorhabens ist beschränkt. Um die 
Beeinträchtigungen im Nahbereich zu mindern, werden entlang des Wanderweges Ge-
büschgruppen entwickelt. 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter  
Kultur- und Sachgüter sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht bekannt. Sollten wäh-
rend der Bauarbeiten Hinweise auf archäologische Denkmale auftreten, so werden diese 
gemeldet und es wird die Möglichkeit zur Bergung der Funde und Befunde eingeräumt.  
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Wechselwirkungen  
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen Elementen eines Schutz-
guts und die funktionalen Beziehungen zwischen den Schutzgütern wurde in den voran-
gegangenen Abschnitten hingewiesen. Darüber hinaus sind keine Wechselwirkungen zu 
erwarten.  
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung  
Bei Nichtdurchführung der Planung ist die Beibehaltung der bisherigen Nutzung anzuneh-
men, sodass sich voraussichtlich der Umweltzustand nicht wesentlich ändert.  
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkun-
gen  
Die vorgesehenen Maßnahmen werden nachstehend zusammengefasst aufgeführt.  
▪ Erhalt von Feldhecken und -gehölzen  
▪ Kleintierdurchlässige Gestaltung von Einfriedungen  
▪ Schutz und Wiederherstellung von Böden  
▪ Versickerung des Niederschlagwassers  
▪ Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen  
▪ Entwicklung von extensiv genutztem Grünland  
▪ Zeitliche Beschränkung des Baubeginns  
▪ Anlage von Ackerrandstreifen  
▪ Entwicklung einer Saumvegetation und von Gebüschgruppen  
▪ Sichtschutzmaßnahmen  
 
Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen  
Für die planexternen Ackerrandstreifen erfolgt ein maßnahmenbezogenes Monitoring. 
Hierbei wird im 1., 3. und 5. Jahr nach der Anlage der Fläche überprüft, ob die Maßnahme 
fachgerecht umgesetzt wurde und ob die Strukturen für die Feldlerche geeignet sind.  
Zusätzlich kann ein populationsbezogenes Monitoring im Bereich des künftigen Solar-
parks erfolgen. Werden Feldlerchen im Solarpark festgestellt, kann die planexterne Maß-
nahme unter bestimmten Voraussetzungen zurückgenommen werden.“ 

  

7.2 Artenschutz 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einer Abnahme der Habitateignung für Brut-
vögel des Offenlandes. Zur Abschätzung der Betroffenheit sind vertiefende Untersuchun-
gen für die Artengruppe der Vögel erforderlich. Da die geplante PV-Anlage zu keiner Stö-
rung (Lärm, Emissionen) der umliegenden Flächen führt, ist ausschließlich von einer Be-
einträchtigung der Brutvögel des Offenlandes auszugehen. Der Begehungsaufwand kann 
daher auf vier Termine reduziert werden. 
Durch den geplanten Solarpark wird Ackerfläche in Grünland umgewandelt. Hierdurch 
kann es zu einem Lebensraumverlust der Dicken Trespe (Bromus grossus) kommen. Es 
sind vertiefende Untersuchungen dieser Art erforderlich. 
Durch eine Überplanung der südexponierten Böschung, welche einen potenziellen Le-
bensraum der Zauneidechse darstellt, kann es zu einem Lebensraumverlust dieser Art 
kommen. Sollte die Böschung nicht bebaut werden, so kann es durch Verschattung den-
noch zu einer Beeinträchtigung kommen. Es sind vertiefende Untersuchungen für diese 
Art erforderlich. 
Die angrenzenden Feldhecken bleiben vollständig erhalten. Es ist nicht von einer Betrof-
fenheit der potenziell vorkommenden Haselmaus durch das Vorhaben auszugehen. Es 
sind keine vertiefenden Untersuchungen erforderlich. 
Durch den geplanten Solarpark ist von einer Verbesserung der Nahrungssituation für Fle-
dermäuse auszugehen, da Acker in Grünland umgewandelt wird und i.d.R. eine extensive 
Grünlandnutzung im Bereich der Solarmodule erfolgt. Die angrenzenden Gehölze mit po-
tenziellen Quartieren sowie die angrenzenden Feldhecken als potenzielle Leitstrukturen 
für Fledermäuse bleiben erhalten. Es sind keine vertiefenden Untersuchungen zu dieser 
Artengruppe erforderlich. 
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 Folgende Untersuchungen wurden durchgeführt: 
▪ Erfassung der Brutvogelfauna durch vier Begehungen im Zeitraum April bis Juni. 
▪ Erfassung der Dicken Trespe (Bromus grossus) durch eine Begehung im Zeitraum Ende  
  Juli bis Mitte August (vor der Ernte). 
▪ Erfassung der Zauneidechse durch zwei Begehungen im Zeitraum April bis Juni und  
  zwei Begehungen im Zeitraum August/September 
Auf der Grundlage dieser Untersuchung wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung erstellt die in den Umweltbericht integriert wurde. 
Neben den artenschutzrechtlichen Belangen sollte beachtet werden, dass das Grünland 
als FFH-Lebensraum von Bedeutung sein kann. Um dies festzustellen sind gezielte Vege-
tationsansprachen vor dem ersten Schnitt des Grünlandes unabdingbar. Diese Aufnah-
men dienen gleichzeitig der genauen Einordnung des Grünlandes hinsichtlich seiner Be-
wertung nach der ÖKVO. 
 
Die genauen Ergebnisse der speziellen tiefergehenden artenschutzrechtlichen Prüfungen 
können dem Umweltbericht Kapitel 5.2 entnommen werden. 

   
7.3 Immissionsschutz 

 Solarmodule sind nach aktuellstem Stand der Technik reflexionsarm. Somit beträgt der 
reflektierte Anteil des Sonnenlichts derzeit max. 2%, von einer Blendung ist daher nicht 
auszugehen. 
Solarmodule arbeiten geräuschlos, da sie lediglich Lichtwellen über den photovoltaischen 
Effekt in Strom umwandeln. Wechselrichter und Trafostationen werden mehr als 20 m 
vom nächsten Wohngebäude errichtet, weshalb von diesen keine Lärmbelästigung nach 
TA-Lärm ausgeht (vgl. Bayerisches Landesamt für Umwelt (2014): Praxis-Leitfaden für die 
ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen). Nachts ist die Anlage we-
gen fehlender Sonneneinstrahlung außer Betrieb. Eine Nachtbeleuchtung ist nicht vorge-
sehen und nicht notwendig. Staubbelastung durch die angrenzende Landwirtschaft ist 
ortsüblich und wird vom Betreiber des Solarparks akzeptiert. 
 
Die Firma SolPEG hat für den Solarpark Untermarchtal, eine Analyse der potenziellen 
Blendwirkung erstellt. Aus der Zusammenfassung des Berichtes wird folgendes Ergebnis 
zitiert: 
„Laut aktueller Gesetzgebung (§2 EEG) liegt die Nutzung Erneuerbarer Energien im über-
ragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Der priorisierte Aus-
bau der erneuerbaren Energien als wesentlicher Teil des Klimaschutzgebotes soll im Rah-
men einer Schutzgüterabwägung nur in Ausnahmefällen überwunden werden. 
 
Der Auftraggeber hat bei der geplanten PV-Anlage „Untermarchtal“ mit dem Einsatz von 
hochwertigen PV-Modulen die nach aktuellem Stand der Technik möglichen Maßnahmen 
zur Reduzierung von Reflexionen vorgesehen. 
 
Die Simulation von potentiellen Reflexionen und die Analyse der Ergebnisse wurde für 4 
exemplarisch gewählte, repräsentative Messpunkte (Immissionsorte) im Umfeld der PV-
Anlage durchgeführt. Dabei wurden die kürzlich überarbeiteten Vorgaben des Fernstra-
ßenbundesamtes in Bezug auf relevante Einfallswinkel, Straßenbegleitgrün usw. berück-
sichtigt. Im Verlauf der B311 können theoretisch bzw. rein rechnerisch in geringem Um-
fang Reflexionen durch die PV-Anlage auftreten. Die Einfallswinkel liegen teilweise in dem 
für Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkel/Sektor. In bestimmten Abschnitten ist daher 
entlang der Geländegrenze von PV-Feld 1 und 2 eine Sichtschutzmaßnahme angeraten 
um die Sichtachse zwischen der B311 und der PV-Anlage zu unterbrechen. Durch die 
Maßnahme kann eine Beeinträchtigung von Fahrzeugführern durch die PV-Anlage oder 
eine Blendwirkung ausgeschlossen werden. 
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Im Umfeld der PV-Anlage sind keine relevanten Gebäude oder schutzwürdige Zonen vor-
handen und dementsprechend kann eine Beeinträchtigung von Anwohnern bzw. eine „er-
hebliche Belästigung“ im Sinne der LAI Lichtleitlinie ausgeschlossen werden. Details zu 
den Ergebnissen an den jeweiligen Messpunkten finden sich in Abschnitt 4. 
Aus Immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Einwände gegen das Bauvorha-
ben.“ 
 

 In den oben beschriebenen Bereich werden Sichtschutzzäune zum Ausschluss von Blen-
dungen der Verkehrsteilnehmer errichtet. 
 

7.4 Klimaschutz 
 Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen trägt direkt zum Klimaschutz bei, da sie pro 
erzeugter kWh ca. 627g CO2 - Äquivalente einspart (vgl. Umweltbundesamt (2019, Dr. 
Lauf et. AI.): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger). Damit wird mit der Anlage jähr-
lich der Ausstoß von 9.712 t CO2 vermieden. 

 
 
8. Städtebauliche Konzeption 
 
8.1 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über den öffentlich gewidmeten landwirtschaftli-
chen Weg (Flst. Nr. 1197). Sowohl in Nordosten als auch Südwesten existiert direkte An-
schlüsse dieses Weges an die Zubringer (L 231 und K 7344) der Bundesstraße 311. Da-
mit ist sichergestellt, dass vor allem im Laufe der Bauarbeiten zur Errichtung des Parkes 
umgebende Ortschaften nicht Übermäßig durch Schwerlastverkehr belästigt wird. Da die 
Photovoltaikanlage elektronisch gesteuert und überwacht wird, ist nicht mit einem erhöh-
ten Erschließungsverkehr gegenüber der jetzigen Nutzung (landwirtschaftlicher) Verkehr 
zu rechnen.  
 
 

9. Maßnahmen zur Verwirklichung 
 
9.1 Artenschutz 

Zur Aufrechterhaltung der Verbundfunktion sind die Zaunanlagen kleintierdurchlässig zu 
gestalten. Es dürfen nur Maschendrahtzäune oder Drahtgitterzäune verwendet werden, 
die eine Bodenfreiheit von ca. 15 cm aufweisen. Um das Verletzungsrisiko für Tiere zu mi-
nimieren, sind scharfkantige Abschlüsse an der Unterseite der Einfriedung nicht zulässig.  

 
9.2 Schutz angrenzender Lebensräume 

 Bei der Kontrolle und Überwachung der Anlage ist auf den nächtlichen Einsatz von    
  Wachhunden und auf künstliche Lichtquellen zu verzichten. Ausnahmen davon stellen 

Überwachungsanlagen im Alarmfall dar. 
 
9.3 Versickerung von Niederschlagswasser 

Das auf den Photovoltaik-Modultischen und den Betriebsgebäuden anfallende Nieder-
schlagswasser, ist zur Verringerung des Wasserabflusses und zur Anreicherung des 
Grundwassers auf dem Grundstück breitflächig über die bewachsene Bodenzone zur Ver-
sickerung zu bringen. 
 
 

10. Festsetzungen zum Bebauungsplan 
 
10.1 Art der baulichen Nutzung 
 Das Plangebiet ist als sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Freiflächenphoto-

voltaikanlage“ ausgewiesen. 
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 Innerhalb des Sondergebiets „Freiflächenphotovoltaikanlage“ sind Modulreihen vorgese-
hen, die auf Gestellprofilen errichtet werden. Die Profile werden je nach Gegebenheit in 
den Boden gerammt oder spiralförmig eingedreht. Um die Anlage nutzen zu können und 
um unnötige Gerätetransporte auszuschließen, werden notwendige Anlagen (Wechsel-
richtergebäude mit Traforaum und Mittelspannungsschaltanlage, Umspannstationen, La-
destationen, Batteriespeicher etc.) zugelassen.  

 
10.2 Maß der baulichen Nutzung 
 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Grundfläche und Höhe der baulichen Anla-

gen ausreichend bestimmt.  
 
 
11. Örtliche Bauvorschriften 
 
11.1 Äußere Gestaltung der Baukörper 

Um die Anlage in die umliegende Umgebung einzupassen werden Regelungen zur Art 
und Höhe der Modulreihen und zu den sonstigen baulichen Anlagen getroffen.  

 Um den Reflektionsgrad der Oberfläche in der freien Landschaft zu beschränken, werden 
maximale Hellbezugswerte (Remissionswert) festgesetzt (Landschaftsbild). Der Hellbe-
zugswert gibt den Wert der Lichtmenge an, die von der Oberfläche reflektiert wird. Die An-
gabe erfolgt in Prozent und ist den Herstellerangaben von Farben und Oberflächenmateri-
alien zu entnehmen.  

 
11.2 Einfriedungen 
 Die Anlage darf aus versicherungstechnischen Gründen nicht frei zugänglich sein. Es wer-

den daher Maschendrahtzäune oder Drahtgitterzäune mit Übersteigschutz zugelassen. 
Um Kleinsäugetiere und Niederwild sowie Amphibien nicht durch die Errichtung der Anla-
gen in ihrem Lebensraum zu stark einzuschränken, müssen die Einfriedungen einen Ab-
stand von ca. 15 cm zum gewachsenen Boden aufweisen. Im südöstlichen Bereich der 
Zaunanlage sind Sichtschutzzäune zum Ausschluss von Blendungen der Verkehrsteilneh-
mer zulässig. 

 
 
12. Flächenbilanz 
  
 Sonstiges Sondergebiet      
 SO “Freiflächenphotovoltaikanlage”             ca. 16,39 ha    83,45 %  
 Verkehrsfläche ca.   0,26 ha    1,33 %  
 Private Grünflächen             ca.   2,99 ha  15,22 %  

       
 Gesamtgebiet ca. 19,64 ha  100 %  

 
 
Reutlingen, den 20.01.2026 Untermarchtal, den 20.01.2026  
 
 
 
Clemens Künster Bernhard Ritzler 
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister Bürgermeister 
Freier Architekt + Stadtplaner SRL 


